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Zweck der Kurzbeschreibung 

Mit den Antragsunterlagen zur Stilllegung und zum Abbau der Anlage KRB II ist gemäß § 3 Abs. 

4 der Verordnung über das Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach § 7 des Atomge-

setzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung, AtVfV) Ăeine allgemein verstªndliche, f¿r die Aus-

legung geeignete Kurzbeschreibung der Anlage und der voraussichtlichen Auswirkungen auf die 

Allgemeinheit und die Nachbarschaft vorzulegenñ. 

 

In dieser Kurzbeschreibung werden alle wesentlichen Aspekte aus den insgesamt vorgesehenen 

Maßnahmen für den Abbau und die Stilllegung der Anlage KRB II in verständlicher Form zu-

sammengefasst. 

 

Bitte nehmen Sie ein Exemplar der Kurzbeschreibung zu Ihrer persönlichen Information. 
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1 Das Vorhaben 

Gemäß Atomgesetz ist die kommerzielle Stromerzeugung der Blöcke B und C des Kernkraft-

werks Gundremmingen (KRB II) bis zum 31.12.2017 für Block B und 31.12.2021 für Block C be-

grenzt. Deshalb planen die Genehmigungsinhaber den Abbau der Anlage KRB II. 

Genehmigungsinhaber sind 

¶ RWE Power AG, Huyssenallee 2, 45128 Essen, 

¶ PreussenElektra GmbH, Tresckowstraße 5, 30457 Hannover und 

¶ Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH, Dr. August-Weckesser-Straße 1, 

89355 Gundremmingen. 

Der gesamte Abbau der Anlage KRB II soll in drei Teilvorhaben gegliedert werden, siehe Abbil-

dung 1. Zu den Teilvorhaben werden jeweils einzelne Genehmigungsanträge gestellt.  

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Abbauprojekts (Zeitangaben geschätzt) 

 

Mit dem nach § 7 Abs. 3 des Atomgesetzes gestellten Antrag für das Teilvorhaben 1 wurde zu-

nächst die Erteilung einer Genehmigung zum Abbau von ausgewählten, bezeichneten Systemen 

und Anlagenteilen des Blocks B des KRB II beantragt, soweit diese 

¶ keine Bedeutung mehr für den Betrieb und insbesondere den Leistungsbetrieb oder die 

Sicherheit des Blocks C haben, 
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¶ keine Bedeutung mehr für den Betrieb und insbesondere für die Lagerung und Handha-

bung von Brennelementen in Block B oder deren Sicherheit haben, 

¶ nicht zu den gemeinsam für Block B und Block C wahrgenommenen betrieblichen oder 

sicherheitstechnischen Funktionen, insbesondere für den Betrieb des Kontrollbereiches, 

die Aktivitätsrückhaltung und deren Überwachung beitragen und  

¶ nicht für den späteren Abbau erforderlich sind. 

Im Teilvorhaben 1 werden also nur Systeme und Anlagenteile abgebaut, die im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens explizit beantragt, bewertet und zum Abbau genehmigt worden sind. 

Diese Vorgehensweise stellt die Rückwirkungsfreiheit des Vorhabens auf den Leistungsbetrieb 

von Block C, auf den Umgang mit Kernbrennstoffen (z. B. Lagerung, Handhabung) in den Blö-

cken B und C sowie auf die Einhaltung der relevanten Schutzziele sicher. 

Im Teilvorhaben 2 wird analog vorgegangen. Nach Beendigung des Leistungsbetriebes von 

Block C werden Systeme und Anlagenteile abgebaut, die  

¶ keine Bedeutung mehr für den Betrieb und insbesondere für die Lagerung und Handha-

bung von Brennelementen in Block C oder deren Sicherheit haben, 

¶ keine Bedeutung mehr für den Betrieb und insbesondere für die Lagerung und Handha-

bung von Brennelementen in Block B oder deren Sicherheit haben, 

¶ nicht zu den gemeinsam für Block B und Block C wahrgenommenen betrieblichen oder 

sicherheitstechnischen Funktionen, insbesondere für den Betrieb des Kontrollbereiches, 

der Aktivitätsrückhaltung und dessen Überwachung beitragen und 

¶ nicht für den späteren Abbau erforderlich sind. 

Diese werden im Rahmen eines späteren Genehmigungsverfahrens explizit beantragt, bewertet 

und zum Abbau genehmigt.  

Parallel zu den Teilvorhaben 1 und 2 erfolgt der Abtransport der Brennelemente aus den Brenn-

elementlagerbecken in CASTOR®-Behältern in das Standort-Zwischenlager. Danach wird die 

Anlage KRB ll kernbrennstofffrei sein. 

Im Teilvorhaben 3 werden dann die restlichen Systeme und Anlagenteile abgebaut und die Ge-

bäudestrukturen in einer sinnvollen Reihenfolge dekontaminiert. Zuletzt werden die Lüftungsan-

lagen und der Kamin gereinigt. Wenn der Nachweis der Kontaminationsfreiheit gemäß den Re-

gelungen der Strahlenschutzverordnung für Anlagenteile, Gebäude und Gelände geführt ist 

(Freigabe), kann der Kontrollbereich aufgehoben und die Anlage KRB II aus der atomrechtlichen 

Überwachung entlassen werden. 
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Nach der Entlassung der Gebäude und des Geländes aus der atomrechtlichen Überwachung 

wird der konventionelle Abriss unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften durchgeführt. 

Alternativ ist auch eine weitere konventionelle Nutzung der Gebäude oder von Teilen der Ge-

bäude möglich. Alle Arbeiten nach der Entlassung der Anlage aus dem Geltungsbereich des 

Atomgesetzes sind nicht Teil des hier beschriebenen Vorhabens. 

Das gesamte hier vorgestellte Vorhaben wird - nach heutiger Abschätzung ï etwa 20 bis 30 Jah-

re in Anspruch nehmen. Der Zielzustand soll also etwa um 2040 erreicht sein. 

Die Genehmigungsinhaber gehen davon aus, dass ein zügiger Abtransport der Brennelemente in 

das Standort-Zwischenlager erfolgt. Für die beim Abbau anfallenden radioaktiven Abfälle ist die 

Abgabe in das Endlager KONRAD vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass das Endlager 

KONRAD im kommenden Jahrzehnt annahmebereit ist. 

 

Eine grundlegende Entscheidung bei der Abbauplanung ist die Wahl der Abbaustrategie, also 

welche der beiden gemäß Atomgesetz möglichen Optionen ï direkter Abbau oder sicherer Ein-

schluss ï durchgeführt werden soll. Nach sorgfältiger Abwägung aller wesentlichen Randbedin-

gungen wird von den Genehmigungsinhabern die Variante des direkten Abbaus der Anlage 

KRB II verfolgt. 

Mit dem direkten Abbau kann ein großer Teil der bereits heute am Standort tätigen Mitarbeiter 

weiter beschäftigt werden. Dies sichert nicht nur Arbeitsplätze am Standort, die bei der Variante 

des sicheren Einschlusses fast vollständig verloren gehen würden, sondern es können auch die 

Erfahrungen und Anlagenkenntnisse des Personals für den Betrieb und den Abbau genutzt wer-

den. Aufgrund der kürzeren Projektlaufzeit und der Möglichkeit, anlagenspezifisches Wissen der 

Mitarbeiter sowie die vorhandene technische Ausstattung und Infrastruktur weiter zu nutzen, 

wurde die gewählte Variante des direkten Abbaus als vorteilhafter eingestuft. 

Mit Antrag vom 11.12.2014 beantragten die Genehmigungsinhaber deshalb die Erteilung einer 

Genehmigung zum Abbau von ausgewählten, bezeichneten Systemen und Anlagenteilen des 

Blocks B des KRB II.  
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2 Der Standort 

2.1 Geographische Lage 

Der Standort des Kernkraftwerks Gundremmingen hat die geografischen Koordinaten 10Á24ó 

ºstlicher Lªnge und 48Á31ó nºrdlicher Breite und liegt im Donauried am rechten Donauufer bei 

Flusskilometer 2.551. Er liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Gundremmingen, Landkreis Günz-

burg, im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben.  

Die Umgebung des Standortes ist eben, die mittlere Geländehöhe der Umgebung beträgt 

431,5 m über NN. Das Kraftwerksgelände ist mit einer Geländehöhe von 433,0 m über NN ge-

genüber dem Umland leicht erhöht. 

In einer Entfernung von ca. 7 km in westlicher Richtung liegt die Landesgrenze zwischen Bayern 

und Baden-Württemberg. Die nächstgelegene Staatsgrenze zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und Österreich verläuft südlich des Standortes in einer kürzesten Entfernung von 

ca. 103 km zum Standort. 

Weitere Details zur Lage des Standortes sind Abbildung 2 zu entnehmen. 

 

Abbildung 2: Standort Gundremmingen mit 10-km-Bereich 
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2.2 Bevölkerung 

Im 10-km-Bereich um den Standort leben etwa 90.000 Einwohner.  

Die nächstgelegenen Orte sind Gundremmingen (1.544 Einwohner), ca. 1,6 km, und Aislingen 

(1.342 Einwohner), ca. 4,1 km entfernt.  

Etwa 8,7 km westsüdwestlich des Standortes beginnt die geschlossene Bebauung der Stadt 

Günzburg mit 19.534 Einwohnern, 8,4 km nordöstlich des Standortes die geschlossene Bebau-

ung der Stadt Dillingen mit 18.111 Einwohnern. 

Nächstgelegene Großstädte sind Stuttgart (0,6 Mio. Einwohner) und München (1,4 Mio. Einwoh-

ner), beide rund 95 km vom Standort entfernt. 

2.3 Flächennutzung 

Die Flächen der Gemeinden im 10-km-Bereich werden überwiegend landwirtschaftlich (ca. 61 % 

der Gemeindeflächen) bzw. forstwirtschaftlich (ca. 21 % der Gemeindeflächen) genutzt. Von der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche entfallen im Mittel ca. 80 % auf Ackerland. Hauptanbaupro-

dukte sind Getreide (angebaut auf ca. 59 % des Ackerlandes) sowie Futterpflanzen (ca. 23 % 

des Ackerlandes).  

Still- und Fließgewässer im Gebiet um den Standort werden zur Berufsfischerei (Fischzucht), zur 

Sportfischerei und als Badegewässer genutzt.  

Im 10-km-Bereich um den Standort befinden sich Wasserschutzgebiete, Naturschutzgebiete, 

FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und ein Naturpark. 

In und um Günzburg und Dillingen a. d. Donau sind vor allem folgende Branchen vertreten: 

Stahl- und Maschinenbau, Handwerk, Fahrzeugbau, Leder-, Textil- und Kleidungsgewerbe, Nah-

rungs- und Genussmittelgewerbe, Gewinnung von Steinen und Erden. 

2.4 Verkehrswege 

Durch den 10-km-Bereich führen die Bundesautobahn A8, sowie eine Reihe von Bundes-, 

Staats-, Landes- und Kreisstraßen.  

Durch diesen Bereich führen drei Eisenbahnstrecken, jeweils von Ulm nach Aalen, Augsburg 

bzw. Ingolstadt. Die kürzeste Entfernung des Standorts zur Strecke Ulm ï Augsburg beträgt ca. 4 

km in südwestlicher Richtung des Standortes. Von dieser Strecke zweigt bei Offingen ein Gleis-

anschluss zum Standort ab. 

Im 10-km-Bereich um den Standort befinden sich mehrere Luftverkehrsstraßen des oberen und 

unteren Luftraums.  
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Eine Nachttiefflugstrecke tangiert den 10-km-Bereich um das Kernkraftwerk Gundremmingen im 

Norden. Für den Luftraum über dem Standort wurden Flugbeschränkungsgebiete ausgewiesen.  

Im 10-km-Bereich des Standortes befinden sich die Sonderlandeplätze Günzburg-Donauried und 

Gundelfingen a. d. Donau. Nächstgelegene internationale Flughäfen sind die Flughäfen in Stutt-

gart und München. 

2.5 Geologische und hydrologische Verhältnisse 

Tektonisch liegt der Standort im westlichen Drittel der Süddeutschen Großscholle, die durch das 

flache Abtauchen der Jura-Gesteine der Schwäbischen Alb in südöstlicher Richtung unter jünge-

re, tertiäre Molassesedimente gekennzeichnet ist. Die Donau fließt ungefähr entlang der Linie, 

auf der die Jurakalkgesteine unter die Molassesedimente abtauchen.  

Der Standort befindet sich in etwa 700 Meter Entfernung zur Donau. Etwa einen Kilometer fluss-

aufwärts befindet sich die Staustufe Gundelfingen. Flussabwärts befindet sich in einer Entfer-

nung von etwa 5,5 Kilometern die Staustufe Faimingen mit zugehörigem Stausee. In Standortnä-

he münden flussaufwärts die Mindel und flussabwärts die Brenz in die Donau. 

Der Grundwasserspiegel liegt am Standort in etwa 3 bis 4 Metern Tiefe. Ein 10.000-jährliches 

Hochwasser würde das Kraftwerksgelände an keiner Stelle überfluten. 

2.6 Meteorologische Verhältnisse 

Die Hauptwindrichtungen am Standort sind aus Südwest und, in geringerer Häufigkeit, aus Os-

ten. Der Hauptanteil der Windgeschwindigkeiten liegt unter 10 m/s, was Windstille bis maximal 

mäßigem Wind entspricht. 

Der Hauptanteil der Niederschläge fällt bei Südwestwind an, wohingegen Niederschläge bei 

Ostwind kaum zu verzeichnen sind. 

2.7 Seismologische Verhältnisse 

Der Standort befindet sich in einem Gebiet mit geringer seismischer Gefährdung. In der Umge-

bung des Kraftwerksgeländes befinden sich keine tektonischen Störungszonen. 

2.8 Radiologische Vorbelastung 

Unter der radiologischen Vorbelastung des Standortes versteht man die Beträge zur Strahlenex-

position, die aus Direktstrahlung und Ableitungen anderer kerntechnischer, medizinischer oder 

industrieller Einrichtungen in der Umgebung resultieren. 
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Im Umkreis von 100 Kilometern befinden sich keine anderen Kernkraftwerke, so dass entspre-

chende Ableitungen radioaktiver Stoffe mit Luft für den Standort keinen nennenswerten Beitrag 

leisten.  

Über den Wasserpfad tragen eine Reihe von Anlagen ï wie beispielsweise Kläranlagen, For-

schungseinrichtungen oder Kernkraftwerke ï zur Vorbelastung im Nah- und Fernbereich der Do-

nau bei.  

 

3 Das Kernkraftwerk Gundremmingen 

3.1 Standorthistorie 

Am Standort Gundremmingen begann mit dem Block A 1966 die kommerzielle Erzeugung von 

Strom aus Kernenergie in der Bundesrepublik Deutschland. Im Jahr 1984 nahm die Doppel-

blockanlage KRB II, bestehend aus Block B und Block C, den Betrieb auf. Einige markante Daten 

sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 

 

19.07.1976 Baubeginn auf der damals größten Baustelle Europas  

09.03.1984 Block B: Erste nukleare Kettenreaktion 

16.03.1984 Block B: Einspeisung der ersten Kilowattstunde in das öffentliche Netz 

26.10.1984 Block C: Erste nukleare Kettenreaktion 

02.11.1984 Block C: Einspeisung der ersten Kilowattstunde in das öffentliche Netz  

19.08.1998 Erzeugung der 250 Milliardsten Kilowattstunde Strom 

17.07.2010 Erzeugung der 500 Milliardsten Kilowattstunde Strom 

31.03.2016 Erzeugung der 615 Milliardsten Kilowattstunde Strom 

3.2 Kraftwerksanlage 

Die Doppelblockanlage KRB II ist ein Wärmekraftwerk mit einer installierten elektrischen Leistung 

von 2 x 1344 MW. Es handelt sich um Siedewasserreaktoren des Herstellers KWU (Kraftwerk 

Union, jetzt AREVA) der Baulinie 72 mit je einem Reaktorkern aus 784 Brennelementen und ei-

ner thermischen Leistung von jeweils 3.840 MW. 

Die Siedewasserreaktoranlage, siehe Abbildung 3, besitzt einen nuklearen Kreislauf. Die Kühl-

mittelumwälzpumpen fördern im Reaktordruckbehälter das Kühlmittel durch den Reaktorkern. Im 
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Reaktordruckbehälter wird Wärme durch Kernspaltung erzeugt. Dadurch wird das Kühlmittel er-

hitzt, wobei ein Teil verdampft. Dieser Dampf verlässt den Reaktordruckbehälter und wird direkt 

dem Hochdruckteil der Turbine zugeführt. Nach dem Hochdruckteil strömt er durch die Nieder-

druckteile der Turbine.  

Im Kondensator erfolgt die Kondensation zu Wasser, welches mittels Kondensat- und Speise-

wasserpumpen über eine Vorwärmanlage dem Reaktor zur erneuten Dampferzeugung zugeführt 

wird. Wasser und Dampf in diesem Kreislauf sind durch den direkten Kontakt mit dem Reaktor-

kern kontaminiert.  

Die Kondensation des Abdampfes erfolgt im Kondensator mit Hilfe des Kühlwassers. Der Kühl-

wasserkreislauf ist vollständig getrennt vom kontaminierten Dampf-Wasser-Kreislauf und somit 

frei von Radioaktivität. Er führt vom Kühlturm über den Kondensator und wieder zurück. Im Kühl-

turm wird das Kühlwasser verrieselt, wobei es durch Verdunstung die im Kondensator aufge-

nommene Wärme an die Atmosphäre abgibt. 

 

Abbildung 3: Prinzipielle Darstellung der Arbeitsweise eines Siedewasserreaktors 

 

Alle Systeme und Anlagenteile, die mit radioaktiven Stoffen in Berührung treten oder treten kön-

nen, sind in überwachten, strahlenschutztechnisch kontrollierten Bereichen angeordnet. Diese 

Bereiche werden als Kontrollbereiche bezeichnet. 

Abbildung 4 zeigt die Anordnung der Gebäude der Kraftwerksanlage. 
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Abbildung 4: Lageplan der Anlage KRB II  
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Reaktorgebäude 

Jedes Reaktorgebäude besteht aus bewehrtem Stahlbeton. Die Außenwände sind weitgehend 

luftdicht ausgebildet. Durch den Betrieb von Be- und Entlüftungsanlagen wird eine gerichtete 

Luftströmung im Gebäude erreicht. Hierdurch können radioaktive Stoffe in der Raumluft nicht 

unkontrolliert nach außen gelangen.  

In jedem Reaktorgebäude befindet sich ein Brennelementlagerbecken. Den zentralen Teil des 

Reaktorgebäudes bildet der aus Stahlbeton errichtete zylindrische Sicherheitsbehälter. Die inne-

re Stahldichthaut übernimmt die Dichtheitsfunktion. Die Betonstruktur übernimmt die Drucktrage-

funktion und dient zusätzlich als Abschirmung gegenüber der Strahlung. 

Innerhalb des Sicherheitsbehälters befinden sich der Biologische Schild, die ringförmig integrierte 

Kondensationskammer und die Systeme der nuklearen Wärmeerzeugungsanlage mit dem Reak-

tordruckbehälter im Mittelpunkt. Der Sicherheitsbehälter ist jeweils mit einer Haupt- und Neben-

schleuse sowie einer Schleuse im oberen Teil ausgestattet. Außer den angeführten Schleusen 

enthält der Sicherheitsbehälter Montageöffnungen, die beim Leistungsbetrieb verschlossen sind.  

Das Reaktorgebäude gehört zum Kontrollbereich. 

Maschinenhaus 

In jedem der beiden Maschinenhäuser befinden sich eine Turbinen-Generator-Anlage und die 

Anlagen des Wasser-Dampf-Kreislaufs. Das Gebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion, deren 

Wände und Decken auch der Strahlenabschirmung dienen.  

Das Maschinenhaus gehört zum Kontrollbereich. 

Reaktorhilfsanlagengebäude und Nukleares Betriebsgebäude 

Das Reaktorhilfsanlagengebäude und das Nukleare Betriebsgebäude befinden sich zwischen 

den Reaktorgebäuden der beiden Blöcke und werden blockgemeinsam genutzt. In den Gebäu-

den befinden sich Aufbereitungsanlagen für Abwässer und Abgase aus den nuklearen Berei-

chen, die Zu- und Abluftanlage für den Kontrollbereich, Werkstätten, Laboratorien, Dekontamina-

tionseinrichtungen und der Kontrollbereichszugang. 

Beide Gebäude gehören zum Kontrollbereich.  

Fortluftkamin 

Der Fortluftkamin dient der kontrollierten, überwachten Abgabe der Fortluft aus den Reaktorge-

bäuden, den Maschinenhäusern, dem Reaktorhilfsanlagengebäude und dem Nuklearen Be-

triebsgebäude. Der Schaft und das Fundament des Fortluftkamins sind in Stahlbeton ausgeführt. 
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Der Fortluftkamin gehört zum Kontrollbereich. 

Technologiezentrum Gundremmingen 

Das Technologiezentrum Gundremmingen (TZG) entstand aus ehemaligen Gebäuden der Altan-

lage Block A und befindet sich auf der Südseite des Geländes. Neben der mechanischen und 

chemischen Behandlung und Dekontamination von Kernkraftwerksteilen und Reststoffen aus 

dem laufenden Betrieb können hier auch Kernkraftwerkskomponenten in Stand gehalten sowie 

Spezialwerkzeuge und -geräte gebaut und bis zum nächsten Einsatz gelagert werden. 

Das Technologiezentrum Gundremmingen gehört zum Kontrollbereich und verfügt über einen 

eigenen Fortluftkamin. 

3.3 Anlagen- und Betriebszustände 

Vom Beginn bis zum Abschluss der ĂInsgesamt geplanten Maßnahmenñ ändert sich der Anla-

genzustand von KRB II schrittweise. Die einzelnen Anlagenzustände hängen dabei von den 

Terminen der endgültigen Beendigung des Leistungsbetriebs der Blöcke B und C und dem Ab-

transport der Brennelemente aus den Blöcken in das Standort-Zwischenlager ab. Für die Blöcke 

B und C sind jeweils folgende Betriebszustände zu berücksichtigen: 

(L) Leistungsbetrieb, 

(B) Dauerhafter Nichtleistungsbetrieb mit Brennelementen, 

(O) Dauerhafter Nichtleistungsbetrieb ohne Brennelemente.  

Die verschiedenen Anlagenzustände ergeben sich aus den möglichen Kombinationen der Be-

triebszustände. Dabei bezeichnet der erste Buchstabe den Betriebszustand des Blocks B und 

der zweite Buchstabe den Betriebszustand des Blocks C, siehe Abbildung 5. 

Wenn die Brennelemente und Brennstäbe vollständig aus beiden Blöcken abtransportiert sind, 

findet in der Anlage KRB II kein Umgang mit Kernbrennstoffen mehr statt, die Anlage ist dann 

kernbrennstofffrei. Damit ist die Anlage KRB II endgültig stillgelegt.  

Der Betrieb der Anlage und der Systeme, die für den Abbau dann noch erforderlich sind, wird als 

Restbetrieb bezeichnet. Unter Nutzung der Abbaugenehmigungen für die einzelnen Teilvorhaben 

erfolgt in diesem Anlagenzustand der vollständige Abbau des KRB II.  
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Abbildung 5: Anlagen- und Betriebszustände während des Abbaus  

3.4 Schutzziele 

Nach Beendigung des Leistungsbetriebs werden beide Blöcke jeweils zeitversetzt zuerst in Be-

triebszustand (B) und abschließend in Betriebszustand (O) überführt.  

In den Betriebszuständen (L) und (B) sind folgende Schutzziele einzuhalten: 

¶ der sichere Einschluss der radioaktiven Stoffe, 

¶ die Vermeidung unnötiger Strahlenexposition, Begrenzung und Kontrolle der 

Strahlenexposition des Betriebspersonals und der Bevölkerung, 

¶ die sichere Einhaltung der Unterkritikalität und 

¶ die sichere Abfuhr der Zerfallswärme. 

Im Betriebszustand (O) verbleiben nur die ersten beiden Schutzziele. Mit Erreichen des Zielzu-

stands und der Entlassung der Anlage KRB II aus der atomrechtlichen Überwachung entfallen 

alle Schutzziele. 

Mit dem Übergang in die Betriebszustände (B) und (O) und dem zeitlich einhergehenden Abbau-

fortschritt reduzieren sich das Gefährdungspotenzial und damit die Anforderungen zur Einhaltung 

der Schutzziele stetig. Die Anforderungen zur Einhaltung der Schutzziele hängen wesentlich mit 

der Menge des noch vorhandenen Kernbrennstoffs, dem nicht fest gebundenen Radioaktivitäts-

inventar sowie dem durch Abbaumaßnahmen mobilisierbaren Radioaktivitätsinventar zusammen. 




















































